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Liebe Straelenerinnen und Straelener,

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Start ins Jahr 2023 und vor allem Gesundheit.

Straelen, im Dezember 2022
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

bald feiern wir das Weihnachtsfest und in wenigen Tagen endet das Jahr 2022. Ein Jahr, das uns erneut gefordert hat. Wieder haben wir gegen
die Corona-Pandemie gekämpft, die Lage aber glücklicherweise inzwischen soweit im Griff, dass für viele von uns ein normales Leben möglich
ist. Jedoch hat sich im Februar 2022 etwas Grundlegendes geändert: Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Ausgelöst durch einen
Angriffskrieg Russlands erleben die Menschen in der Ukraine seit Monaten Leid, Angst und die Zerstörung ihrer Heimat. Viele Flüchtlinge sind
auch in Straelen angekommen und versuchen hier bei uns neu anzufangen. Ich möchte mich bei allen Straelenerinnen und Straelenern sehr
herzlich bedanken, die auf ganz unterschiedliche Weise geholfen und Solidarität gezeigt haben. Auch in den nächsten Wochen werden aufgrund
des Winters und der Angriffe wieder verstärkt Menschen bei uns eintreffen, die unsere Unterstützung und ein Dach über dem Kopf benötigen.
Und das in einer Situation, die auch hier sehr schwierig ist. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen wie einer möglichen Energiemangellage,
den steigenden Preisen, der damit einhergehenden Inflation und unserer grundsätzlichen Sorge um unsere Sicherheit und Frieden. Auch die
Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher und fordern unser Umdenken und Handeln.
Es gibt aber auch viel Gutes, das im letzten Jahr passiert ist und auf das wir stolz sein können. Am Jahresende möchte ich kurz auf einige der
Projekte zurückblicken, die für Straelen von Bedeutung waren.
Der Schnellbus 41 verbindet seit dem 11. Dezember Straelen mit dem Bahnhof Nieukerk und sorgt für einen sehr guten Anschluss an den RE10
in Richtung Düsseldorf und Kleve. Das Projekt „DEEP-Geothermie Straelen“ -Wärmeversorgung von Gewächshausbetrieben durch Tiefengeo-
thermie befindet sich nun in einer vom Land geförderten Machbarkeitsstudie. Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 haben nach den
Herbstferien iPads, Tastaturen und Apple Pencils erhalten, die ihnen während ihrer Schulzeit zur Verfügung stehen. Das Außengelände des
Schulzentrums ist erfolgreich umgestaltet worden und überzeugt unter anderem mit überdimensionalen Kletterbirnen, Drehkreisel, Kletterge-
rüst und einem Basketballplatz. Außerdem wurde die Annastraße saniert sowie Flüchtlingsunterkünfte am Sanger Weg und in der Marienstraße
fertiggestellt. Zudem bieten neue Radwege an der Niersstraße, der Riether Straße und am Kahlenbeek die Möglichkeit, die jeweiligen
Hauptstraßen zu umfahren.
Ich bedanke ich mich bei allen Straelenerinnen und Straelenern, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich mit viel Herzblut und Engagement für
unsere Stadt eingesetzt haben. Nehmen wir die Herausforderungen an, die 2023 auf uns warten und blicken wir trotz aller Widrigkeiten voller
Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. Die Weihnachtszeit gibt uns die Zeit für Familie und Freunde, für ein Innehalten, dass wir alle dringend
brauchen.
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a „Roel-
pad“ (Aufhebung eines Teilbereiches)
Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Absatz 2
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Entwurf der 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr.4a „Roelpad“
mit der Entwurfsbegründung und dem Umweltbericht sowie den we-
sentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
liegt in der Zeit vom
28.12.2022 bis einschließlich dem 28.01.202328.12.2022 bis einschließlich dem 28.01.202328.12.2022 bis einschließlich dem 28.01.202328.12.2022 bis einschließlich dem 28.01.202328.12.2022 bis einschließlich dem 28.01.2023
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, im Flur zum kleinen
Sitzungssaal
-1. Obergeschoss- während der Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen dazu können während dieser Auslegungsfrist abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben. Auf § 4a Absatz 6 BauGB wird verwiesen.
Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr
bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donnerstags von
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr.
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:
Umweltbericht zur 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4a „Roel-
pad“ -Aufhebung eines Teilbereiches- mit Angaben zu den Umweltbe-
langen
Mensch und seine Gesundheit
Tiere und Pflanzen
Boden und Fläche mit Angaben zu Altlasten
Wasser und Grundwasser
Luft und Klima
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
Umgang mit Abfällen und Abwässer
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie
Schreiben der Landrätin des Kreises Kleve vom 12.05.2021 als untere
Bodenschutz- und Abfallwirtschaftsbehörde und als untere Immissi-
onsbehörde mit Angaben zu Altlasten und Geräuschimmissionen
Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll eine Teilfläche des Be-
bauungsplanes Nr. 4a „Roelpad“ aufgehoben werden. Diese Teilfläche
liegt innerhalb eines Quartiers, welches umgrenzt wird durch die
Venloer Straße, die Tulpenstraße, den Beginenpad und den Westwall /
Johann-Giesberts-Platz.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die hiernach auszulegenden
Unterlagen sind auch im Internet unter www.straelen.de (Internetpfad:
Navigation öffnen (Button mit drei horizontalen Strichen), Rathaus &
Politik, Veröffentlichung, Bekanntmachungen, 26. Änderung Bebau-

ungsplan Nr. 4a „Roelpad“ (Aufhebung eines Teilbereiches), Ausle-
gung des Planentwurfs) einsehbar.
Sie sind auch über das zentrale Internetportal des Landes unter https:/
/www.bauleitplanung.nrw.de zugänglich.
Lage und Geltungsbereich der 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
4a „Roelpad“ sind der
nachstehenden unmaßstäblichen Übersicht zu entnehmen:

© Geobasisdaten Kreis Kleve 2020© Geobasisdaten Kreis Kleve 2020© Geobasisdaten Kreis Kleve 2020© Geobasisdaten Kreis Kleve 2020© Geobasisdaten Kreis Kleve 2020

Straelen, den 06.12.2022
Der Bürgermeister
Harald Purath
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die Auslegung der 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 a „Roel-
pad“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung
wird angeordnet.
Straelen, den 06.12.2022

Der Bürgermeister
Harald Purath
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Bekanntmachung der Stadt Straelen
33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ret-33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ret-33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ret-33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ret-33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ret-
tungswache Straelen“tungswache Straelen“tungswache Straelen“tungswache Straelen“tungswache Straelen“
Einleitung des Einleitung des Einleitung des Einleitung des Einleitung des VVVVVerfahrensBeteiligung der Öffent-erfahrensBeteiligung der Öffent-erfahrensBeteiligung der Öffent-erfahrensBeteiligung der Öffent-erfahrensBeteiligung der Öffent-
lichklichklichklichklichkeit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 Absatz 1 BaugesetzbuchAbsatz 1 BaugesetzbuchAbsatz 1 BaugesetzbuchAbsatz 1 BaugesetzbuchAbsatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB)(BauGB)(BauGB)(BauGB)(BauGB)

Einleitung des Einleitung des Einleitung des Einleitung des Einleitung des VVVVVerfahrenserfahrenserfahrenserfahrenserfahrens
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen hat in seiner
Sitzung am 02.06.2022 die Einleitung des Verfahrens zur 33. Änderung
des Flächennutzungsplanes beschlossen.
FFFFFrühzeitige Beteiligung der Öffentlichkrühzeitige Beteiligung der Öffentlichkrühzeitige Beteiligung der Öffentlichkrühzeitige Beteiligung der Öffentlichkrühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 Absatz 1 BauGBAbsatz 1 BauGBAbsatz 1 BauGBAbsatz 1 BauGBAbsatz 1 BauGB
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 BauGB
erfolgt im Zeitraum vom
15.12.2022 bis einschließlich dem 16.01.202315.12.2022 bis einschließlich dem 16.01.202315.12.2022 bis einschließlich dem 16.01.202315.12.2022 bis einschließlich dem 16.01.202315.12.2022 bis einschließlich dem 16.01.2023
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, im Flur zum kleinen
Sitzungssaal -1. Obergeschoss- während der Dienststunden.

Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr
bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Die Planfläche liegt im Kreuzungsbereich der B 58 / L 361 (Wachten-
donker Straße) gegenüberliegend der Einmündung des Hommespad in
die Wachtendonker Straße.
Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Ausweisung
eines Mischgebietes sowie einer Gemeinbedarfsfläche für eine Ret-
tungswache.
Im Rahmen dieser Beteiligung wird allen Interessenten die Möglich-
keit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, über sich wesentlich unterscheidende Lösungen zur Neugestal-
tung oder Entwicklung des Gebietes und über die voraussichtlichen
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Auswirkungen der Planung zu informieren, sich dazu zu äußern und die
Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu erörtern.
Als Ansprechpartner stehen die Bediensteten im Bauplanungsamt,
Zimmern 306, 308 und 310, zur Verfügung. Es können während der
Beteiligungsfrist Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben.
Die Bekanntmachung kann auch im Internet unter www.Straelen.de
(Internetpfad: Rathaus & Politik, Veröffentlichungen, Bekanntmachun-
gen, 33. Änderung Flächennutzungsplan Straelen, Einleitung des Ver-
fahrens und Öffentlichkeitsbeteiligung) eingesehen werden.
Ortslage und Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung sind
der nebenstehend unmaßstäblichen Übersicht zu entnehmen:

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Es erfolgt hiermit, aufgrund fehlerhaft beigefügter Anlagen im Internet,
eine erneute öffentliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses zur
Aufstellung der Änderung des 33. Flächennutzungsplanes.
Der Einleitungsbeschluss zur Aufstellung der 33. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes
„Rettungswache Straelen“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht
Straelen, 29.11.2022
Der Bürgermeister
Harald Purath
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Bekanntmachung der Stadt Straelen
S a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n g
vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022
zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur zung zur zung zur zung zur zung zur WWWWWasserversorgungssatzung der Stadt Strasserversorgungssatzung der Stadt Strasserversorgungssatzung der Stadt Strasserversorgungssatzung der Stadt Strasserversorgungssatzung der Stadt Stra-a-a-a-a-

elen vom 11. Dezember 1981elen vom 11. Dezember 1981elen vom 11. Dezember 1981elen vom 11. Dezember 1981elen vom 11. Dezember 1981
Aufgrund der §§ 4, 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490) und der §§
4, 6 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2022 (GV NRW. S.
1063) in Verbindung mit der Satzung über die öffentliche Wasserver-
sorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanla-
ge - Wasserversorgungssatzung - vom 11. Dezember 1981 hat der Rat
der Stadt Straelen in seiner Sitzung vom 20.12.2022 folgende Satzung
beschlossen:
Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 10 erhält folgende Fassung:
§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden Anschluss:
von 1 bis 2.000 cbm/Jahr 1,74 €
von 2.001 bis 4.000 cbm/Jahr 1,69 €
von 4.001 bis 20.000 cbm/Jahr 1,65 €
über 20.000 cbm/Jahr 1,63 €

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserversorgung der Stadt Straelen tritt zum 01. Januar 2023 in
Kraft.
 BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 20. Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Straelen vom 11.
Dezember 1981 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 21. Dezember 2022
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
S a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n gS a t z u n g
vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022
zur 25. Änderung der Gebührensatzung vom 19.zur 25. Änderung der Gebührensatzung vom 19.zur 25. Änderung der Gebührensatzung vom 19.zur 25. Änderung der Gebührensatzung vom 19.zur 25. Änderung der Gebührensatzung vom 19.
Dezember 1997, zuletzt geändert am 22. Dezem-Dezember 1997, zuletzt geändert am 22. Dezem-Dezember 1997, zuletzt geändert am 22. Dezem-Dezember 1997, zuletzt geändert am 22. Dezem-Dezember 1997, zuletzt geändert am 22. Dezem-

ber 2021,ber 2021,ber 2021,ber 2021,ber 2021, zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die  zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt StrAbfallentsorgung in der Stadt Straelenaelenaelenaelenaelen
vom 20. Dezember 1999.vom 20. Dezember 1999.vom 20. Dezember 1999.vom 20. Dezember 1999.vom 20. Dezember 1999.
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV
NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490) und der §§ 1, 2, 4 und 6
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S.712 / SGV NRW 610), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063),
hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 20. Dezember 2022
folgende Satzung beschlossen:
Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
Die §§ 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung:
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
GrundgebührGrundgebührGrundgebührGrundgebührGrundgebühr
1. Die Grundgebühr bemisst sich nach Anzahl und Art der Abfallbehäl-
ter. Sie umfasst die Inanspruchnahme von Leistungen, die ausschließ-
lich der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen
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Abfallentsorgung dienen.
2. Die Grundgebühr beträgt für:
Abfälle zur Beseitigung

I. für Abfallsammelmietbehälter:
A) bei wöchentlicher einmaliger und 14-tägiger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 168,88 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 168,88 Euro / Jahr

B) bei 14-tägiger Entleerung
a) für einen 60 l Abfallbehälter 39,04 Euro / Jahr
b) für einen 80 l Abfallbehälter 39,04 Euro / Jahr
c) für einen 120 l Abfallbehälter 39,04 Euro / Jahr
d) für einen 240 l Abfallbehälter 39,04 Euro / Jahr

II. für Abfallsammeleigentumsbehälter:
bei wöchentlicher einmaliger und 14-tägiger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 156,64 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 156,64 Euro / Jahr

Abfälle zur Verwertung
A) Papier, Pappe, Kartonagen bei vierwöchentlicher Entleerung

a) für einen 120 l Wertstoffsammelbehälter 6,63 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Wertstoffsammelbehälter 6,63 Euro / Jahr
c) für einen 0,77 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter 38,08

Euro / Jahr
d) für einen 1,10 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter 38,08

Euro / Jahr
B) Bioabfall bei 14-tägiger Entleerung

a) für einen 120 l Bioabfallsammelbehälter 22,16 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Bioabfallsammelbehälter 22,16 Euro / Jahr

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
ZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebührZusatzgebühr
1. Die Zusatzgebühr bemisst sich nach dem Rauminhalt der Abfallbe-
hälter sowie der Häufigkeit der Abfuhr.
2. Die Zusatzgebühr beträgt für:
Abfälle zur Beseitigung

I. für Abfallsammelmietbehälter:
A) bei wöchentlicher einmaliger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 2.054,92 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 2.935,61 Euro / Jahr

B) bei 14-tägiger Entleerung
a) für einen 60 l Abfallbehälter 80,99 Euro / Jahr
b) für einen 80 l Abfallbehälter 107,98 Euro / Jahr
c) für einen 120 l Abfallbehälter 161,54 Euro / Jahr
d) für einen 240 l Abfallbehälter 320,39 Euro / Jahr
e) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.027,46 Euro / Jahr
f) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.467,79 Euro / Jahr

II. für Abfallsammeleigentumsbehälter:
A) bei wöchentlicher einmaliger Entleerung für einen 1,10 m³ Abfall-

großraumbehälter 2.935,61 Euro / Jahr
B) bei 14-tätiger Entleerung

a) für einen 0,77 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.027,46 Euro / Jahr
b) für einen 1,10 m³ Abfallgroßraumbehälter 1.467,79 Euro / Jahr

Abfälle zur Verwertung
A) Papier, Pappe, Kartonagen bei vierwöchentlicher Entleerung

a) für einen 120 l Wertstoffsammelbehälter 0,69 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Wertstoffsammelbehälter 0,52 Euro / Jahr
c) für einen 0,77 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter 1,56 Euro

/ Jahr
d) für einen 1,10 m³ Wertstoffsammelgroßraumbehälter 2,22 Euro

/ Jahr
B) Bioabfall bei 14-tägiger Entleerung

a) für einen 120 l Bioabfallsammelbehälter 55,23 Euro / Jahr
b) für einen 240 l Bioabfallsammelbehälter 108,66 Euro / Jahr

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Restabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / RestabfallsäckeRestabfallüberhang / Restabfallsäcke
Zur Entsorgung von gelegentlichem Restabfallüberhang beträgt die
Benutzungsgebühr für einen 70 l Restabfallsack 4,30 Euro/Stück.
Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung zur 25. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung
über die Abfallentsorgung in der Stadt Straelen tritt am 01. Januar
2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 25. Änderung der Satzung über die
Abfallentsorgung in der Stadt Straelen vom 19. Dezember 1997 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 21. Dezember 2022
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
S a t z u ngS a t z u ngS a t z u ngS a t z u ngS a t z u ng
vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022vom 21. Dezember 2022
zur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge fürzur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge fürzur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge fürzur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge fürzur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge für
den den den den den Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die Anschluss an die AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasseranlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadtanlage der Stadt

StrStrStrStrStraelen,aelen,aelen,aelen,aelen, über die  über die  über die  über die  über die AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren,asserbeseitigungsgebühren, über den K über den K über den K über den K über den Kosten-osten-osten-osten-osten-
ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleinein-
leiterleiterleiterleiterleiterabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrabgabe - Beitrags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-asserbeseiti-
gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992gungssatzung - vom 21. Dezember 1992
Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV NW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490) und der §§ 4, 6, 8
und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2022 (GV NRW. S.
1063), hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung vom 20.12.2022
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Die Benutzungsgebühr beträgt:
a) für die Benutzung der öffentlichen Abwasser-
kanalisation je Kubikmeter Abwassermenge
(§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/aa) 3,64 €
ab) für die Benutzung der öffentlichen Abwasser-
kanalisation durch Mitglieder des Niersverbandes
je Kubikmeter Abwassermenge
(§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/aa) 1,64 €
b) für die Entsorgung der abflusslosen Grube
je Kubikmeter Abwassermenge
(§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/ab) 7,56 €
c) für die Entsorgung einer Kleinkläranlage
je Kubikmeter abgefahren Anlageninhalts
(§ 9 Abs. 1, Buchstabe A/ac) 15,11 €
d) für die Einleitung von Niederschlagswasser
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je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1, Buchstabe B) 1,06 €
im Bemessungszeitraum.
Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Satzung zur 31. Änderung der Satzung über die Beiträge für den
Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Straelen, über die Abwas-
serbeseitigungsgebühren, über den Kostenersatz von Haus- und Grund-
stücksanschlüssen und über die Kleinleitereingabe - Beitrags- und
Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung - vom 21.12.1992
tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 31. Änderung der Satzung über die
Beiträge für den Anschluss an die Abwasseranlage der Stadt Straelen,
über die Abwasserbeseitigungsgebühren, über den Kostenersatz von
Haus- und Grundstücksanschlüssen und über die Kleineinleiterabgabe
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung -

vom 21. Dezember 1992 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 21. Dezember 2022
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
B e t r i e b s s a t z u n gB e t r i e b s s a t z u n gB e t r i e b s s a t z u n gB e t r i e b s s a t z u n gB e t r i e b s s a t z u n g
für den Eigenbetrieb Stadtwerke Straelenfür den Eigenbetrieb Stadtwerke Straelenfür den Eigenbetrieb Stadtwerke Straelenfür den Eigenbetrieb Stadtwerke Straelenfür den Eigenbetrieb Stadtwerke Straelen
vom 21.Dezember 2022vom 21.Dezember 2022vom 21.Dezember 2022vom 21.Dezember 2022vom 21.Dezember 2022
Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S.
490) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land
Nordrhein - EIG VO - (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommu-
nales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfa-
len (kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom
16. November 2004 - GV NRW S. 664) zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348) hat der Rat der Stadt
Straelen am 20.12.2022 folgende Betriebssatzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Gegenstand des EigenbetriebesGegenstand des EigenbetriebesGegenstand des EigenbetriebesGegenstand des EigenbetriebesGegenstand des Eigenbetriebes
(1) Die Stadtwerke der Stadt Straelen bilden einen Eigenbetrieb und
werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den
Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt.
(2) Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Ne-
benbetriebe sind die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und
Wärmeenergie, die Stromversorgung und alle den Betriebszweck för-
dernden Geschäfte.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Name des EigenbetriebesName des EigenbetriebesName des EigenbetriebesName des EigenbetriebesName des Eigenbetriebes
Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtwerke Straelen“.
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
BetriebsleitungBetriebsleitungBetriebsleitungBetriebsleitungBetriebsleitung
(1) Zur Leitung der Stadtwerke wird ein Betriebsleiter bestellt.
(2) Die Stadtwerke Straelen werden von der Betriebsleitung selbstän-
dig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsver-
ordnung oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Der Be-
triebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu
gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes
laufend notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die
Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der laufen-
den Netzerweiterungen, Beschaffungen von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, die Ersatzbe-
schaffung von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von Werk- und
Dienstleistungsverträgen sowie von Verträgen mit Tarif- und Sonder-
kunden.
(3) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung der Stadtwer-
ke verantwortlich und hat die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Für Schäden haftet der Be-
triebsleiter entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beamtensta-
tusgesetzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes.
(4) Die Betriebsleitung nimmt an den Beratungen des Betriebsaus-
schusses teil.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
KassenführungKassenführungKassenführungKassenführungKassenführung
Die Kassengeschäfte - mit Ausnahme der Vollstreckung - werden von
den Stadtwerken Straelen getätigt. Die Aufgaben der Vollstreckung
werden von der Stadt Straelen wahrgenommen.
§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
BetriebsausschussBetriebsausschussBetriebsausschussBetriebsausschussBetriebsausschuss
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern.
(2)Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm
durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung über-
tragen sind.
Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat
der Stadt Straelen ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie in den
folgenden Fällen:
a) Festsetzung der allgemeinen Lieferbedingungen, soweit nicht ge-
mäß § 41 Abs. 1 Buchstabe i GO NRW der Rat zuständig ist.
b) Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag
von 50.000,00 EURO übersteigt; ausgenommen sind Geschäfte der
laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der Ge-
meindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder durch die Haupts-
atzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind. Auftragsverga-
ben mit einem Auftragsvolumen von 25.000,00 EURO bis 50.000,00
EURO sind dem Ausschuss vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.
c) Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten, wenn sie im Einzelfall
10.000,00 EURO übersteigen.
d) Niederschlagung von Forderungen, wenn sie 5.000,00 EURO (ohne
Nebenforderungen) übersteigen - in Ausnahme von Fällen, in denen
rechtliche Gründe eine Beitreibung der Forderung unmöglich machen.
e) Erlass von Forderungen, wenn sie 2.500,00 EURO (ohne Nebenforde-
rungen) übersteigen.
f) Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß §
15 EigVO NRW.
g) Zustimmung zu Mehrauszahlungen gemäß § 16 EigVO NRW.
h) Benennung des Prüfers für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
i) Entlastung der Betriebsleitung.
(3) Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat
zu entscheiden sind. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der
Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls die Angelegenheit kei-
nen Aufschub duldet. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Bür-
germeister mit dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses entschei-
den. § 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO gelten entsprechend.
(4) In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Betriebsaus-
schusses unterliegen, entscheidet, falls die Angelegenheit keinen
Aufschub duldet, der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Aus-
schussvorsitzenden oder einem anderen dem Rat angehörenden Mit-
glied des Betriebsausschusses. § 60 Abs. 2 Satz 2 und 3 GO gelten
entsprechend.
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§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
RatRatRatRatRat
Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsat-
zung vorbehalten sind.
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Bürgermeister/KämmererBürgermeister/KämmererBürgermeister/KämmererBürgermeister/KämmererBürgermeister/Kämmerer
(1) Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann der
Bürgermeister der Betriebsleitung Weisungen erteilen. Dies gilt nicht
für Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, die ausschließlich
der Betriebsleitung unterliegen.
(2) Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister über alle wichtigen Angele-
genheiten rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu
erteilen. Der Bürgermeister bereitet im Benehmen mit der Betriebslei-
tung die Vorlagen für den Betriebsausschuss und den Rat vor.
(3) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen die
Verantwortung für die Durchführung einer Weisung des Bürgermeis-
ters nicht übernehmen zu können, und führt ein Hinweis auf entgegen-
stehende Bedenken der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der
Weisung, so hat sie sich an den Betriebsausschuss zu wenden. Wird
keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsausschuss und dem
Bürgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses
herbeizuführen.
(4) Die vorstehenden Regelungen, insbesondere über Weisungsmög-
lichkeiten, gelten nicht für die Angelegenheiten der laufenden Be-
triebsführung, die ausschließlich der Betriebsleitung unterliegen.
(5) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Entwurf des Wirt-
schaftsplanes und des Jahresabschlusses, die Zwischenberichte, die
Ergebnisse der Betriebsstatistik und die Kostenrechnung zuzuleiten;
sie hat ihm ferner auf Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftli-
chen Auskünfte zu erteilen.
§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
PersonalangelegenheitenPersonalangelegenheitenPersonalangelegenheitenPersonalangelegenheitenPersonalangelegenheiten
(1) Bei den Stadtwerken Straelen sind in der Regel Arbeitnehmer
(Personen ohne Beamtenstatus) beschäftigt.
(2) Die Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der Betriebsleitung ent-
sprechend der Hauptsatzung durch den Bürgermeister eingestellt,
entlassen, eingruppiert, höhergruppiert und rückgruppiert.
(3) Die bei den Stadtwerken Straelen beschäftigten Beamten werden
in den Stellenplan der Stadt aufgenommen und in der Stellenübersicht
des Eigenbetriebes vermerkt
§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
Vertretung der Stadtwerke StraelenVertretung der Stadtwerke StraelenVertretung der Stadtwerke StraelenVertretung der Stadtwerke StraelenVertretung der Stadtwerke Straelen
(1) In den Angelegenheiten der Stadtwerke Straelen wird die Stadt
Straelen durch die Betriebsleitung vertreten, sofern die Gemeindeord-
nung oder die Eigenbetriebsverordnung keine andere Regelung tref-
fen.
(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen der Stadtwer-
ke Straelen ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses, die übrigen
Dienstkräfte „Im Auftrag“.
(3) Verpflichtungserklärungen werden, soweit sie nicht zu den Ge-
schäften der laufenden Betriebsführung gehören, vom Bürgermeister
oder seinem allgemeinen Vertreter und der Betriebsleitung unter-
zeichnet. Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen zur
Regelung der Rechtsverhältnisse von Arbeitnehmern sind vom Bürger-
meister oder seiner allgemeinen Vertretung zu unterzeichnen.
(4) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie
der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung
durch Aushang öffentlich bekannt gemacht.
§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
WirtschaftsjahrWirtschaftsjahrWirtschaftsjahrWirtschaftsjahrWirtschaftsjahr
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
StammkapitalStammkapitalStammkapitalStammkapitalStammkapital
(1) Das Stammkapital der Stadtwerke Straelen beträgt 1.200.000 €.
(2) Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten sind für die Dauer der Beschäftigung von Beamtinnen und Beam-
ten im Eigenbetrieb als Rückstellung zu bilanzieren, soweit die Stadt
den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen

Versorgungsleistungen freistellt. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gilt ent-
sprechend. Die Sätze 2 und 3 finden spätestens ab dem Wirtschaftsjahr
2010 Anwendung.
§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
WirtschaftsplanWirtschaftsplanWirtschaftsplanWirtschaftsplanWirtschaftsplan
(1) Die Stadtwerke Straelen haben spätestens einen Monat vor Beginn
eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die-
ser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht.
(2) Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die
10% bis max. 5.000,00 Euro des Ansatzes im Vermögensplan über-
schreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei
Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses die Zustimmung des Bürgermeisters.
(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Minderer-
träge zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den Bürgermeister unver-
züglich zu unterrichten. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen
der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie unabweis-
bar sind. Sind sie unabweisbar, so sind der Bürgermeister und der Be-
triebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an
die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die des Bürgermeis-
ters; der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.
§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
ZwischenberichteZwischenberichteZwischenberichteZwischenberichteZwischenberichte
Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister
und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quar-
talsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie
über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
Jahresabschluss und LageberichtJahresabschluss und LageberichtJahresabschluss und LageberichtJahresabschluss und LageberichtJahresabschluss und Lagebericht
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von 3
Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung
aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vor-
zulegen.
§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
PersonalvertretungPersonalvertretungPersonalvertretungPersonalvertretungPersonalvertretung
Die Stadtwerke Straelen bleiben personalvertretungsrechtlich Teil der
Dienststelle Stadt Straelen, so dass der Personalrat der Stadt Straelen
auch die Personalvertretung für die Stadtwerke übernimmt. Es gilt das
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).
§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
FrauenförderungFrauenförderungFrauenförderungFrauenförderungFrauenförderung
Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frauenförde-
rung gelten uneingeschränkt für die Stadtwerke der Stadt Straelen.
Ebenso die Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten.
§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Betriebssatzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung des Versorgungs- und Verkehrs-
betriebes der Stadt Straelen vom 27.12.2006 außer Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Straelen
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 21. Dezember 2022
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
Gebührensatzung vom 21. Dezember 2022Gebührensatzung vom 21. Dezember 2022Gebührensatzung vom 21. Dezember 2022Gebührensatzung vom 21. Dezember 2022Gebührensatzung vom 21. Dezember 2022
zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadtzur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadtzur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadtzur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadtzur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt
StraelenStraelenStraelenStraelenStraelen
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW

vom 17.06.2003 (GV NRW S.313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des
Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.NRW S. 122) und § 7 in Verbindung
mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.
NRW. S. 490) sowie der §§ 1,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV
NRW S. 712/, SGV. NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.
Dezember 2022 (GV. NRW S. 1063) hat der Rat der Stadt Straelen in
seiner Sitzung am 20.12.2022 folgende Satzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
GebührenGebührenGebührenGebührenGebühren
Es werden erhoben für die Bestattung
a) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Reihengrab 283,00 €
b) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Wahlgrab (Flach) 321,00 €
c) eines Kindes unter 6 Jahren in einem Wahlgrab (Tief) 485,00 €
d) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in

einem Reihengrab, Anonyme Bestattung 848,00 €
e) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in

einem Wahlgrab (Flach) 1.104,00 €
f) eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr an in

einem Wahlgrab (Tief) 1.336,00 €
g) im Urnenreihengrab, Urnenwahlgrab, Wahlgrab, anonyme Urnen-

bestattung 379,00 €
h) Baumbestattung 379,00 €
i) Beisetzung auf dem Streufeld 302,00 €
2.2.2.2.2. Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und  Umbettungs - und AusgrAusgrAusgrAusgrAusgrabungsgebührenabungsgebührenabungsgebührenabungsgebührenabungsgebühren
Bei Ausgrabungen oder Umbettungen sind die entsprechenden Ge-
bühren nach § 1 - Bestattungsgebühren - zu entrichten.
3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt3. Bestattung einer Frühgeburt
Für die Bestattung einer Frühgeburt unter 6 Monaten, für die kein besonde-
res Grab in Anspruch genommen wird, ist keine Gebühr zu zahlen.
4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen4. Erwerb von Grabstellen
1. Neuerwerb von Grabstellen
a) Reihengrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) für Kinder unter 6 Jahren

987,00 €
b) Wahlgrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) für Kinder unter 6 Jahren

1.115,00 €
c) Reihengrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) für Erwachsene oder Kinder

vom 6. Lebensjahr an 1.679,00 €
d) Wahlgrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) für Erwachsene oder Kinder

vom 6. Lebensjahr an 1.927,00 €
e) Urnenreihengrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) 970,00 €
f) Urnenwahlgrab / Urnengruft (Nutzungsrecht 25 Jahre) 1.166,00 €
g) Streufeld (Nutzungsrecht für 25 Jahre) 580,00 €
h) Baumbestattung (Nutzungsrecht für 25 Jahre) 970,00 €
2. Verlängerung von Nutzungsrechten nach Ablauf des Nutzungsrechtes
a) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten für 25

Jahre 1.927,00 €
b) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten jährlich

77,00 €
c) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnenwahlgrabstätten für

25 Jahre 1.166,00 €
d) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnenwahlgrabstätten jähr-

lich 47,00 €
5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten5. Genehmigung von Denkmalen und Grabplatten Genehmigung zur
Aufstellung von Denkmalen und Grabplatten auf allen Grabarten 18,00 €
6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten6. Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten
Wird eine Grabstätte vorzeitig zurückgegeben, ist für jede einzelne
Grabstelle für jeden angefangenen Monat vor Ablauf des Nutzungs-
rechtes eine Pflegepauschale zu zahlen. 5,80 €
Pauschale pflegefreies Rasenreihengrab 1.750,00 €
7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften7. Pauschale für die Räumung von Reihengräbern und Gruften

Gebühr je Grabstelle 95,00 €
8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren8. Benutzungsgebühren
Benutzung einer Leichenhalle pauschal 140,00 €
Benutzung des Trauerhauses Straelen 276,00 €
Benutzung der Einsegnungshalle Herongen 148,00 €
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Fälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, GebührenpflichtigeFälligkeit, Gebührenpflichtige
Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fällig. Die sofortige Fälligkeit kann aus begründetem Anlass angeord-
net werden. Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer selbst oder
durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, Leistungen nach § 1
in Anspruch genommen hat.
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt
Straelen vom 22. Dezember 2021 außer Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhof- und
Bestattungswesen in der Stadt Straelen - Friedhofssatzung - vom 19.
Dezember 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 21. Dezember 2022
Bernd Kuse
Bürgermeister

N A C H R U FN A C H R U FN A C H R U FN A C H R U FN A C H R U F
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass das ehemalige Ratsmit-
glied der Stadt Straelen

Herr Heinz Jürgen GöweHerr Heinz Jürgen GöweHerr Heinz Jürgen GöweHerr Heinz Jürgen GöweHerr Heinz Jürgen Göwe
Ehrenringträger der Stadt StraelenEhrenringträger der Stadt StraelenEhrenringträger der Stadt StraelenEhrenringträger der Stadt StraelenEhrenringträger der Stadt Straelen

am 28. November 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Sein Tod bewegt uns sehr.
Herr Göwe gehörte dem Rat der Stadt Straelen von 1975 bis 2020
an und war während seiner Ratszugehörigkeit Mitglied verschie-
dener Ausschüsse. Der Schwerpunkt seiner kommunalpolitischen
Tätigkeit lag im Schul- und Jugendbereich, sowie lange Zeit im
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bauen. Nach 36
Jahren Mitgliedschaft wurde er im Oktober 2020 im Stadtrat
verabschiedet, war aber weiterhin als sachkundiger Bürger tätig.
Rat und Verwaltung der Stadt Straelen trauern um eine Persön-
lichkeit, die sich engagiert und verantwortungsbewusst für das
Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat. Für seine geleis-
tete Arbeit gebührt ihm Respekt, Anerkennung und unser aufrich-
tiger Dank.
Die Stadt Straelen wird Herrn Heinz Jürgen Göwe ein ehrendes
Gedenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt insbesondere seiner Familie.
Straelen, im Dezember 2022
Für die Stadt Straelen
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Entsorgungsgemeinschaften für Abfallentsorgung
Mit Blick auf eine zu erwartende
Kostensteigerung im Bereich der
Abfallentsorgung informiert die
Stadt Straelen, dass die Mög-
lichkeit besteht, für benachbar-
te Grundstücke gemäß § 14 der
Satzung über die Abfallentsor-

gung in der Stadt Straelen Ent-
sorgungsgemeinschaften zu bil-
den. Die Entsorgungsgemein-
schaft kann für ein Abfallgefäß
oder mehrere Abfallgefäße zuge-
lassen werden. Interessierten
Bürgerinnen und Bürgern steht

das Steueramt der Stadt Strae-
len für weitere Informationen zur
Verfügung.
Der beste Abfall ist jedoch der,
der überhaupt nicht entsteht. Ab-
fallvermeidung muss somit vor der
Wiederverwendung, dem Recyc-

ling und der Abfallverwertung- und
Beseitigung das oberste Ziel sein,
denn jede Form von Sortierung,
Behandlung, Verwertung und vor
allem Beseitigung ist mit dem
Verbrauch oder Verlust von Roh-
stoffen und Energie verbunden.
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Gestiegene Energiekosten:
Fitnessbad „wasserstraelen“ muss Eintrittspreise erhöhen
Die Betreibergesellschaft Aqua Fit
GmbH des Straelener Fitnessba-
des „wasserstraelen“ muss auf
die erheblich gestiegenen Ener-
giekosten reagieren und die Ein-
trittspreise ab dem 01. Januar
2023 anpassen. So erhöht sich all-
eine für das Schwimmbad der En-
ergieaufwand um mehr als

500.000 Euro im kommenden Jahr.
Dennoch soll das Angebot auf-
rechterhalten werden und auch
die Wassertemperaturen nicht
über die bereits vorgenommenen
Senkungen hinaus abgekühlt wer-
den. Leider ist es aber notwen-
dig, den Schritt der Preiserhöhung
zu gehen und einen Teil der ge-

stiegenen Betriebskosten über
die Eintrittspreise umzulegen.
Künftig wird die Einzelkarte 6,50
Euro kosten, der ermäßigte Preis
wird bei 4 Euro liegen. Auch die
Preise für Mehrfach-, Jahres-, Fa-
milienkarten sowie Kurskarten
müssen erhöht werden und stei-
gen um rund 30 Prozent. Weniger

stark fällt der Anstieg im Bereich
der Schwimmschule aus. Außer-
dem wird es neben dem bisheri-
gen Kreis der Berechtigten für ei-
nen ermäßigten Eintritt, künftig
ermäßigte Mehrfachkarten auch
für Empfänger des künftigen Bür-
gergeldes, von Sozialhilfe oder
Asylbewerberleistungen geben.

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten im Bürgerservice des Straelener Rathauses werden wieder erweitert
und Offene Sprechstunde im Bereich Soziale Leistungen möglich

Zur Online-Terminvergabe Bürger-Zur Online-Terminvergabe Bürger-Zur Online-Terminvergabe Bürger-Zur Online-Terminvergabe Bürger-Zur Online-Terminvergabe Bürger-
service:service:service:service:service:

Ab Montag, 02. Januar 2023 gel-
ten wieder die gewohnten Öff-
nungszeiten im Bürgerservice der
Stadt Straelen. Die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter stehen so-
mit wieder montags und dienstags
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mitt-
wochs von 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
donnerstags von 08.30 Uhr bis
12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr sowie freitags von 08.30
Uhr bis 12.30 Uhr zur Verfügung.
Somit gelten keine Einschränkun-
gen mehr. Um eventuelle Warte-

zeiten zu vermeiden, empfiehlt es
sich allerdings weiterhin, einen Ter-
min über die Online-Terminverga-
be auf der Homepage der Stadt
Straelen zu buchen. Der Bereich
Soziale Leistungen bietet ab sofort
montags in der Zeit von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und donnerstags von
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Mög-
lichkeit an, die Offene Sprechstun-
de im Rathaus zu besuchen. Au-
ßerhalb dieser Zeiten können Ter-
mine mit persönlichen Ansprech-
personen telefonisch vereinbart
werden. Alle übrigen Bereiche des

Rathauses können weiterhin nach
erfolgter Terminvereinbarung mit
der zuständigen Ansprechperson
besucht werden.
Überblick der Öffnungszeiten imÜberblick der Öffnungszeiten imÜberblick der Öffnungszeiten imÜberblick der Öffnungszeiten imÜberblick der Öffnungszeiten im
Bürgerservice ab dem 01. JanuarBürgerservice ab dem 01. JanuarBürgerservice ab dem 01. JanuarBürgerservice ab dem 01. JanuarBürgerservice ab dem 01. Januar
2023:2023:2023:2023:2023:
Montag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Stadtwerke Straelen:
Neuer Name für den Eigenbetrieb der Stadt Straelen

Zwei neue Solarlampen am Kahlenbeek in Herongen
Entlang des Kahlenbeeks in He-
rongen beleuchten jetzt zwei neue
Solarlampen den Weg. An zwei
Stellen entlang des Weges instal-
lierte der Baubetriebshof der
Stadt Straelen Lampen, um den
Weg insbesondere in der dunklen

Jahreszeit besser auszuleuchten
und so für mehr Sicherheit und
Sicht beim Joggen oder bei einem
Spaziergang mit dem Hund zu sor-
gen. Mit dieser Maßnahme setzt
die Stadt einen Wunsch der Bür-
gerinnen und Bürger um, der im

Rahmen einer Bürgerbeteiligung
in Herongen ermittelt worden war.
Der Weg selbst war bereits vor
einiger Zeit durch den Baube-
triebshof der Stadt saniert und
aufgewertet worden.
Mit ausreichender Energie wer-

den die Leuchten über Solarpa-
nels mit Speicherkapazitäten ver-
sorgt. In der Nähe ist keine öf-
fentliche Stromversorgung mög-
lich. Die finanziellen Mittel für die
Solarleuchten hat die Stadt Stra-
elen bereitgestellt.

Zum 01. Januar 2023 firmiert der
als Eigenbetrieb geführte Versor-
gungsbetrieb der Stadt Straelen
unter dem Namen „Stadtwerke
Straelen“. Weiterhin bleibt es die
Aufgabe des Eigenbetriebs, die
Bevölkerung mit Wasser zu ver-
sorgen. Darüber hinaus betreibt
der Eigenbetrieb ein Blockheiz-
kraftwerk am Straelener Fitness-
bad „wasserstraelen“ und ist an

einem Windrad beteiligt. Grund
für die Namensänderung ist, dass
nach der Abgabe der Sparte „Ver-
kehr“ im Jahr 2019 der aktuelle
Name, Versorgungs- und Ver-
kehrsbetrieb der Stadt Straelen,
veraltet ist und kein Bezug zum
Verkehr existiert. „Unser Plan ist
es“, erklärt Robin Schmidt, Leiter
der Stadtwerke Straelen, „auch
zukünftig offen für neue Tätigkeits-

felder zu sein. So ist die Einrich-
tung von E-Ladestationen vorgese-
hen. Aktuell sollen Ladesäulen am
Parkplatz hinter dem Straelener
Friedhof sowie am Schulzentrum
errichtet werden. Vorgesehen sind
außerdem Ladesäulen in den Stra-
elener Ortsteilen.“ Weiterhin wird
das Hauptaugenmerk der Stadtwer-
ke Straelen auf die Wasserversor-
gung ausgerichtet sein. Die bishe-

rigen Strukturen inklusive der An-
sprechpersonen und der Telefon-
nummern bleiben erhalten, einzig
die E-Mail Adresse ändert sich zu
stadtwerke@straelen.de. Beschei-
de für die neuen Vorauszahlungen
werden mit dem neuen Logo der
Stadtwerke versendet, ansonsten
ändert sich für die Bürgerinnen und
Bürger im Bereich der Wasserver-
sorgung nichts.
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Streupflicht und Winterdienst

Der Winterdienst im EinsatzDer Winterdienst im EinsatzDer Winterdienst im EinsatzDer Winterdienst im EinsatzDer Winterdienst im Einsatz

Der Winter steht vor der Tür und
damit stellt sich auch wieder die
Frage, wer wo bei Schnee und Eis
räumen oder streuen muss.
Grundsätzlich räumen die Mitar-
beiter des Baubetriebshofs der
Stadt Straelen nach Kräften die
Fahrbahnen der Haupt- und Ver-
kehrsstraßen des innerörtlichen
Verkehrs frei und streuen bei
Glatteis. Da sie nicht überall
gleichzeitig sein können, arbei-
ten sie in drei Dringlichkeitsstu-
fen. Innerhalb der geschlossenen
Ortslage streuen die Mitarbeiter
des Baubetriebshofes nur an ver-
kehrswichtigen und gefährlichen
Stellen. Außerhalb der geschlos-
senen Ortslage wird grundsätz-
lich nur an besonders gefährli-
chen Fahrbahnabschnitten ge-
streut. Wirtschaftswege werden
nicht gestreut. In Wohngebieten
ist der Winterdienst auf Fahrbah-
nen und Gehwegen (sogenannte
Kehrzone 1) von den Grundstücks-
anliegern durchzuführen.
Die Räumung von Schnee und Eis
auf Gehwegen ist Sache der
Grundstückseigentümer und ge-
hört zur Verkehrssicherungs-
pflicht. Es ist immer der Grund-
stückseigentümer für den Zustand
des Grundstückes verantwortlich.
Kommt jemand wegen mangeln-
der Winterwartung auf dem Geh-

weg zu Schaden, muss der Grund-
stückseigentümer dafür haften.
Die Streupflicht ergibt sich aus
der Straßenreinigungssatzung der
Stadt Straelen. Wer für den Win-
terdienst auf der Fahrbahn und/
oder den Gehwegen in der jewei-
ligen Straße zuständig ist, kann
dem Straßenverzeichnis, das Be-
standteil der Straßenreinigungs-
satzung der Stadt Straelen ist, im
Internet unter www.straelen.de,
Rathaus & Politik / Veröffentli-
chungen / Ortsrecht / Bauwesen /
Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der
Stadt Straelen entnommen wer-
den.
Grenzt ein Grundstück an mehre-
re Straßen bzw. selbständige Geh-
wege, müssen die betroffenen
Grundstückseigentümer alle an-
grenzenden Gehwegflächen bis zur
Gehwegmitte streuen. Dies gilt
auch für kombinierte Geh- und
Radwege. Bei getrennten Geh-
und Radwegen ist der Anlieger für
die Gehweg- und die Stadt für die
Radwegreinigung zuständig.
Laut der Straßenreinigungssat-
zung der Stadt Straelen müssen
Gehwege sofort nach Beendigung
des Schneefalls bzw. nach dem
Entstehen der Glätte geräumt
bzw. bestreut werden. Schneit

oder friert es erst nach 20:00 Uhr,
reicht es im Allgemeinen, wenn
Sie das am nächsten Morgen tun.
Wird das Grundstück jedoch zu
anderen Zeiten genutzt, so muss
auch dann für Sicherheit gesorgt
werden. Auch bei Abwesenheit ist
der Verantwortliche verpflichtet,
bereits vorher Absprachen zu tref-
fen, sodass die Streupflicht erfüllt
wird.
Gefallener Schnee und entstan-
dene Glätte sind werktags bis
7:00 Uhr, sonn- und feiertags bis
9:00 Uhr des folgenden Tages zu
beseitigen.
Alle Wege (auch Anliegerstraßen
in Wohngebieten) müssen in ei-
ner Breite von 1,5 m geräumt wer-

den. Bei Glatteisbildung muss
sofort gestreut werden. Die Stadt
bittet darum, zum Streuen aus-
schließlich das handelsübliche
Granulat (z. B. in Baumärkten er-
hältlich), Sand oder Split zu ver-
wenden. Streusalz oder andere
auftauende Stoffe sind zum Schutz
des Grundwassers nur in beson-
deren klimatischen Ausnahmefäl-
len, wie z. B. Blitzeis / Eisregen
und an gefährlichen Stellen wie
Treppen, Rampen, Brückenauf-
und -abgängen und abschüssigen
oder steilen Wegen erlaubt. Wei-
tere Fragen beantwortet bei der
Stadt Straelen gerne Elke Jacobs
unter der Telefonnummer 02834
702-417.

Kreative Geschenkideen
MotivkerzenMotivkerzenMotivkerzenMotivkerzenMotivkerzen
In sanftem Kerzenlicht auf der
Couch mit einer Decke und einem
warmen Getränk - das ist für viele
im Winter der Inbegriff von Ge-
mütlichkeit. Eine individuelle Mo-
tivkerze ist ein schönes Geschenk
in der Adventszeit und ganz ein-
fach selber herzustellen.
Dafür benötigt man:Dafür benötigt man:Dafür benötigt man:Dafür benötigt man:Dafür benötigt man:
• eine weiße Stumpenkerze
• Weihnachtsservietten
• ein Teelicht
• einen Esslöffel
Zunächst muss die bedruckte,
oberste Schicht der Serviette ab-
gelöst werden. Das Stück des
Motivs, das auf die Kerze soll,
vorsichtig ausschneiden und auf
die Kerze legen. Den Löffel über
dem Teelicht langsam erwärmen
und schließlich mit der gewölbten
Seite über die Serviette streichen.

Dadurch schmilzt das Wachs leicht
und verbindet sich mit dem Pa-
pier. Das macht man so lange, bis
es so aussieht als wäre das Motiv
in die Kerze geprägt.
Kerzenständer gießenKerzenständer gießenKerzenständer gießenKerzenständer gießenKerzenständer gießen
Kerzenständer verleihen einer
Kerze nicht nur festen Halt, son-
dern sind auch sehr dekorativ. So
etwas kann man ohne Probleme
selbst aus Gips anfertigen.
Dafür braucht man:Dafür braucht man:Dafür braucht man:Dafür braucht man:Dafür braucht man:
• kleine Gugelhupf-Formen aus

Metall oder Silikon
• Gips aus dem Bastelbedarf
• Sprühlack oder Acrylfarbe (ggf.

einen Pinsel)
• eine alte Konservendose
• einen Holzstab
• eine alte Zeitung als Unterla-

ge
Zunächst den Gips in der alten
Konservendose mit einem Holz-

stab anrühren. Im Normalfall liegt
das Mischungsverhältnis bei 4:1
(also vier Teile Gips und ein Teil
Wasser). Bitte die Anleitung auf
der Packung beachten. Wenn sich
eine cremige Masse ergibt, ist der
Gips fertig. Der Gips kann nun in
die Förmchen gegossen werden.
Hier muss man sich beeilen, da
die Masse sehr schnell fest wird.
Der Gips muss jetzt mindestens
eine halbe Stunde trocknen. Wenn
der Gips hart geworden ist, kann
der Kerzenhalter aus der Form
genommen werden. Die ausge-
fransten Ränder können vorsich-
tig mit einem Küchenmesser ent-
fernt werden. Danach kann alles
individuell bemalt werden. Ent-
weder mit dem Sprühlack oder
mit Acrylfarbe.
Essbare KerzenEssbare KerzenEssbare KerzenEssbare KerzenEssbare Kerzen
Einfache Kekse kann jeder ba-

cken, aber wie wäre es mit Keks-
kerzen?
Man benötigt:Man benötigt:Man benötigt:Man benötigt:Man benötigt:
• Zimtsterne
• Waffelröllchen
• Schokolade
• ganze Mandeln
• Zuckerperlen
Und so geht’Und so geht’Und so geht’Und so geht’Und so geht’s:s:s:s:s: Zunächst wird die
Schokolade geschmolzen. Dann
legt man die Zimtsterne auf ei-
nem Stück Backpapier aus. Nun
gibt man einen kleinen Klecks
Schokolade auf den Stern und be-
festigt so das Waffelröllchen. Mit-
hilfe der Schokolade wird nun die
Mandel auf der Waffel festgeklebt.
Am besten geht das mit der abge-
flachten Seite. Die Mandel sym-
bolisiert die Flamme. Wer mag,
kann nun mit Zuckerperlen deko-
rieren (auch hier dient die Scho-
kolade als Kleber).
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Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Si Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden bei Rautenberg Media

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Verehrte Kundschaft,

Was war nochmal „Corona“?
Beinahe, ist uns der Fakt, dass
eine Corona-Erkrankung mit
Langzeitfolgen oder sogar töd-
lich verlaufen kann, abhanden-
gekommen.
Der Sommer 2022 war einfach
wunderbar. Wir durften verreisen,
gemeinsam feiern, tanzen, lachen,
uns umarmen - verschobene Fes-
te feiern. Doch gleichzeitig schlu-
gen auch wilde Informationswel-
len über viel zu viel Hitze und viel
zu wenig Wasser, die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen in
der Ukraine und der damit zu-

sammenhängenden Energiekrise, sowie 1001 mehr oder minder
gute Ideen der Politik mit allem umzugehen, über uns zusammen.
Was wird, was kommt, wer - wo - was? Die Politik drehte sich um
180 Grad - wer hätte gedacht, dass grüngesinnte Politiker einstmals
aufbrächen, lang und weiß gewandete Prinzen um wertvolle Öle im
wahrsten Sinne des Wortes „anzupumpen“?
Myrrhe, Weihrauch und wertvolle Öle - das kommt uns doch in
dieser Jahreszeit irgendwie bekannt vor. Auch in diesem vergange-
nen Jahr lernten wir wieder neue Begriffe, wie z.B. das Wort
„Gaspreisbremse“. Fast abgeschaltete Atommeiler werden wieder
angeworfen, weil es anders einfach nicht geht, oder zu gehen
scheint. Die Ölheizung in Omis altem Haus ist plötzlich wieder „in“.
Wir lernen, dass Myrrhe und Weihrauch ganz nett sein mögen -
aber wer braucht das schon. Wären andere Geschenke der Könige
an Jesus - sagen wir Pampers und Kartoffelpüree - vielleicht weitaus
passender gewesen? Vielleicht waren die drei Weisen aus dem

Morgenland ähnlich der drei (und mehr) Weißen aus unserer Ampel-
regierung gefordert, neue Wege zu gehen und wussten mitunter
auch nicht so recht wie, weshalb und wohin? Beten wir gemeinsam
in dieser vorweihnachtlichen Zeit für gute und richtige Gedanken
und Taten unserer Regierenden und aller Mitmenschen, die etwas
zu sagen haben oder unter den derzeitigen Umständen leiden.
Lassen Sie uns gemeinsam Toleranz, Nachsichtigkeit und Geduld
mit unserem Nächsten üben, auch wenn die derzeitigen Zeichen für
die Zukunft in vielerlei Hinsicht nicht rosig aussehen, ist es wichtig
den guten und freundlichen Dialog zu pflegen.
Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die Sie haben uns die TTTTTreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür dankreue gehalten - dafür danken wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen vonen wir Ihnen allen von
ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!ganzem Herzen!
Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!Danke, dass Sie da sind!
Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche Wir wünschen fröhliche WWWWWeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstageeihnachtstage,,,,, Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp- Momente mit tiefemp-
fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-fundenen Gefühlen des Glücks, der Dankbarkeit und Zufrieden-
heit.heit.heit.heit.heit.     Wir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darWir freuen uns darauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jauf mit Ihnen in das Jahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu startenahr 2023 zu starten
und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue und wünschen Ihnen 365 neue TTTTTage in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit,age in Gesundheit, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht,
Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.Courage, inneren und äußeren Frieden sowie Gottes Segen.
Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin mit lokalen Inhalten zu
informieren.
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Blaulicht-Nacht 2023 - Jetzt noch schnell Tickets sichern

Weihnachts-Spendenaktion der Sekundarschule Straelen

Kneipenquiz „Stroelse Kopfsalat“ übergibt Spendengelder

Auch in diesem Jahr haben Schü-
lerInnen der städtischen Sekun-
darschule Straelen sich für die
Spendenaktion der Feuerwehr zu-
gunsten der Rumänienhilfe enga-
giert. Michael, Kilian, Mandy und
Janen beteiligten sich hier auf
ganz besondere Weise. Sie ge-
stalteten einen Infoflyer und gin-

gen gemeinsam mit Ardijan und
Leon durch die Klassen um das
Projekt den MitschülerInnen vor-
zustellen. Eine Woche lang wur-
den Sach- und Geldspenden ent-
gegengenommen. Von den Geld-
spenden wurden dann noch benö-
tigte Dinge wie z.B. Hygienepro-
dukte, Süßigkeiten, Schreib- und

Spielwaren gekauft. Am Montag
arbeiteten SchülerInnen in der
schuleigenen Holzwerkstatt und
stellten kleine Geschenke her.
Mandy schrieb für jedes Paket
noch einen besonderen Gruß, der
ebenfalls dazu gelegt wurde. In
zuvor gesammelte Schuhkartons
wurden die Spenden gelegt, mit

Geschenkpapier verziert und ver-
schlossen.
Am Freitag konnten dann Schüle-
rInnen der 8b rund 20 Kartons
sowie Kleiderspenden bei der hie-
sigen Feuerwehr abgeben. Danke
an alle, die sich beteiligt haben!

statt. Einmal mehr wird die Top
Cover Band „TREASURE“ die
bofrost*HALLE zum Kochen brin-
gen. Da ist sich das Orga-Team
der Feuerwehr Straelen ganz si-
cher. „TREASURE“ warten mit ei-
nem energiegeladenen Partypro-
gramm auf und haben dabei eini-
ges Neues im Gepäck.
„Wir freuen uns schon auf ein rie-
siges Livespektakel mit Dance-
tracks, Schlager, Partymusik und
Charthits,“ freut sich Marco Pe-
ters vom Orga-Team.
Natürlich sind auch die DJ’s von
„Dance-Sensation.de“ wieder mit
feinsten Beats am Start. Sie wer-
den den Besuchern vor und nach
den Bandsets mächtig einheizen
und sorgen für Partystimmung bis
in die Morgenstunden. Die tradi-
tionelle riesige Tombola gehört
wie die Hauptverlosung auch
wieder fest zum Programm. „Hier
möchten wir schon jetzt ein ganz,
ganz großes Dankeschön an die
vielen Unternehmen aussprechen,
die uns immer wieder so toll un-
terstützen!“, betont Mario Leu-
pers, Einheitsführer der Straele-

ner Wehrleute. In der EX-Bar dür-
fen sich die Besucher wieder auf
viele leckere alkoholische und
nicht alkoholische EX-tail’s freu-
en.
Für ein unvergessliches Andenken
sorgen die „Photo-Nerds“. Hier
kann man sich mit witzigen (Feu-
erwehr) Utensilien ausrüsten und
den Abend in einem Foto verewi-
gen. Das Organisationsteam der
Straelener Feuerwehr hat also die
perfekte Basis für eine tolle Party
geschaffen und hofft wie in den
Vorjahren auf eine gelungene Ver-
anstaltung.
Tickets für die Blaulicht-NachtTickets für die Blaulicht-NachtTickets für die Blaulicht-NachtTickets für die Blaulicht-NachtTickets für die Blaulicht-Nacht
2023,2023,2023,2023,2023, sind im  sind im  sind im  sind im  sind im VVVVVorverkauf aus-orverkauf aus-orverkauf aus-orverkauf aus-orverkauf aus-
schließlich bei der „Jschließlich bei der „Jschließlich bei der „Jschließlich bei der „Jschließlich bei der „Jakakakakakobs-Börobs-Börobs-Börobs-Börobs-Bör-----
se“ (beim se“ (beim se“ (beim se“ (beim se“ (beim Aldi StrAldi StrAldi StrAldi StrAldi Straelen) bis zumaelen) bis zumaelen) bis zumaelen) bis zumaelen) bis zum
12.01.2023 erhältlich und nur12.01.2023 erhältlich und nur12.01.2023 erhältlich und nur12.01.2023 erhältlich und nur12.01.2023 erhältlich und nur
solange der solange der solange der solange der solange der VVVVVorrorrorrorrorrat reicht!at reicht!at reicht!at reicht!at reicht!
Sollten noch Tickets aus dem Vor-
verkauf übrigbleiben, wird es für
Kurzentschlossene eine Abend-
kasse geben, an denen die Tickets
dann für je 12 Euro erhältlich sind.
Alle aktuellen Infos gibt es unter
Facebook und Instagram auf den
Seiten der Blaulicht-Nacht.

Am 14. Januar 2023 werden
wieder die Blaulichter in der
bofrost*HALLE eingeschaltet. Zum

ersten Mal nach der Corona Pau-
se findet die Blaulicht-Nacht
wieder traditionell Anfang Januar

Auch in diesem Jahr konnte sich das
Team vom „Stroelse Kopfsalat“
wieder über sechs ausgebuchte Quiz-
abende in der guten Stube des Gol-
denen Herzens freuen. An allen sechs
Abenden rauchten nicht nur die Köp-
fe, es wurde zudem auch noch Geld
für den guten Zweck gesammelt. In
diesem Jahr kam die unglaubliche
Summe von 3.200 Euro zusammen.
Dieser Betrag wurde zu gleichen Tei-
len an zwei gemeinnützige Organi-
sationen übergeben.
Über 1.600 Euro freute sich die De-
pendance Straelen der „Gelderner
Tafel“ e.V., hier wird das Geld direkt

den Bedürftigen in Straelen zu Gute
kommen. Die zweiten 1.600 Euro
gingen an den „Förderverein für The-
rapeutisches-Reiten-Niederrhein“
e.V., der damit ein Reitprojekt für
Kinder mit Förderbedarf der Katha-
rinengrundschule Straelen unter-
stützen wird. Ein riesiges Dankeschön
an alle Quizzer und Spender. Für das
kommende Jahr sind weitere Aufla-
gen des „Stroelse Kopfsalat“ im
Goldenen Herz geplant. Termine und
weitere Infos gibt es in Kürze auf
„facebook.com/StraelenerKneipen-
quiz“ und auf Instagram „stroelse-
kopfsalat“.
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Übergabe ausgedienter Kostüme
und Requisitenelemente

In Herongen startet
wieder ein Kidixkurs

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDUarteien CDUarteien CDUarteien CDUarteien CDU

Louis Lemmen verstärkt
CDU als sachkundiger
Bürger

Kidix ist ein Kurs für Eltern mit
Kindern von ein bis drei Jahren.
Kidix ist das Eltern-Kind-Kurskon-
zept für alle katholischen Famili-
enbildungseinrichtungen in NRW.
Der Kurs wird durchgeführt von aus-
gebildeten Kursleitungen mit Kidix
Zertifikat.
Die Familienbildungsstätte Gel-
dern-Kevelaer bietet ab dem 13.
Januar freitags von 14.30 bis 16 Uhr
im St. Amandus Kindergarten in
Herongen einen Kidixkurs an. Der
Kurs geht über zwölf Nachmittage

bis zum 24. März. Kinder erleben
selbstständiges Erforschen, Experi-
mentieren und Entdecken, andere
Kinder kennenlernen. Die Eltern tau-
schen sich aus, führen  Gespräche
mit der Kursleitung, beobachten
und entdecken ihr Kind. Es gibt eine
gemeinsame Zeit zum Spielen, La-
chen, Singen, Spaß haben, neue Er-
fahrungen machen. Anmeldungen
bitte an die Familienbildungsstätte
in Geldern, Boeckelter Weg 11 oder
unter www.fbs-geldern-kevelaer.de.
Auskunft unter 02831 134600.

Ende: Aus der Arbeit der Parteien CDU

Die CDU verstärkt sich mit Louis
Lemmen als sachkundigem Bür-
ger. Lemmen ist 20 Jahre alt und
absolviert ein duales Studium bei
bofrost*. Privat ist er im Fußball,
im Sauerlandlager und in der Jo-
hannes-Bruderschaft aktiv.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit

Louis Lemmen ein weiteres jun-
ges Mitglied für unser Team ge-
winnen konnten und uns somit
noch besser für die Zukunft auf-
stellen können“, erklärt Jannis
Delbeck, Vorsitzender CDU Strae-
len.

Jannis Delbeck

Florian Maassen (r.) und Norbert KamphuisFlorian Maassen (r.) und Norbert KamphuisFlorian Maassen (r.) und Norbert KamphuisFlorian Maassen (r.) und Norbert KamphuisFlorian Maassen (r.) und Norbert Kamphuis

Florian Maassen Präsident vom
„Kameradschaftliches-Liebhaber-
Theater 1881 Straelen e.V.“ (KLT)
freute sich, Kostüme und Requisi-
tenelemente, die der Verein aus
dem Theaterfundus für die eige-
nen Aufführungen nicht mehr be-
nötigt, an Norbert Kamphuis, Lei-
ter des Teams vom „Weihnachts-
märchen Straelen“ zu übergeben.
„Es ist doch schön, dass die Din-
ge, die wir für unsere Inszenie-
rungen nicht mehr benötigen, an
anderer Stelle noch einmal zum
Einsatz kommen.“ erklärt Maas-
sen und Kamphuis ergänzt: „Und
dabei handelt es sich ja um gut
erhaltene Requisiten und Kostüm-
teile, die uns bei unseren Weih-
nachtsmärcheninszenierungen si-
cher einen guten Dienst erweisen
werden.“

Das KLT bereitet sich aktuell auf
sein neues Stück „Der Erbschlei-
cher“ im kommenden Frühjahr vor.

Die Vorstellungstermine sind am
4., 8., 10., 11. und 12. März 2023
im Forum im Schulzentrum Fonta-

nestr. 7 in Straelen.
Der Vorverkauf startet noch vor
Weihnachten.
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Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Straelen - Auwel-Holt - Broekhuysen

Evangelische Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche Straelen
und Johannes-Kirche in
Herongen

Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

Katholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche Straelen

Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-Gottesdienste in Straelen St. Pe-
ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):ter und Paul (SPP):
samstags: 15.30 Uhr - Rosen-
kranzgebet, 16 Uhr - Beichtgele-
genheit, 17 Uhr - Hl. Messe
sonntags: 8 Uhr - Hl. Messe, 10.45
Uhr - Hl. Messe
montags: 19 Uhr - Hl. Messe
donnerstags: 19 Uhr - Hl. Messe
freitags: 19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt, St. St. St. St. St.
Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):Georg (SG):
sonntags: 9.30 Uhr - Hl. Messe
mittwochs: 19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.
Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):Cornelius (SC):
samstags: 18.30 Uhr - Hl. Messe
dienstags: 19 Uhr - Hl. Messe
weitere Gottesdienste und Inforweitere Gottesdienste und Inforweitere Gottesdienste und Inforweitere Gottesdienste und Inforweitere Gottesdienste und Infor-----
mationen:mationen:mationen:mationen:mationen:
Samstag, 24. Dezember, 10 Uhr:
Üben der Messdiener:Innen in SPP
Samstag, 24. Dezember, 10 Uhr:
Wort-Gottes-Feier im Marienhaus

Die Gottesdienstzeiten an den
Weihnachtsfeiertagen entneh-
men Sie bitte dem gesonderten
Artikel dazu.
Krippenbesuch in SPP:Krippenbesuch in SPP:Krippenbesuch in SPP:Krippenbesuch in SPP:Krippenbesuch in SPP:
In der Zeit vom 25. Dezember bis
6. Januar 23 laden wir täglich ein,
die Krippe in unserer Kirche St.
Peter und Paul in der Zeit zu be-
suchen. In der Zeit von 16.30 bis
17 Uhr mit Weihnachtsgesängen.
Firmung 2023:Firmung 2023:Firmung 2023:Firmung 2023:Firmung 2023:
Der Firmtermin im kommenden
Jahr wurde auf den 27.27.27.27.27.     AprilAprilAprilAprilApril
2023,2023,2023,2023,2023, 17.30 Uhr 17.30 Uhr 17.30 Uhr 17.30 Uhr 17.30 Uhr,,,,, in SPP in SPP in SPP in SPP in SPP verscho-
ben. Diese Änderung war notwen-
dig, da viele der Firmlinge am ur-
sprünglichen Termin durch schuli-
sche Termine verhindert gewesen
wären.
Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
TTTTTel.el.el.el.el. 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350
Öffnungszeiten:
Mo. & Di.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis

17 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fr.: 9 bis 12 Uhr
weitere Infos auch auf unserer

Homepage:
http://kirche-straelen.info oder bei
Facebook:Facebook:Facebook:Facebook:Facebook: „Pfarreirat Straelen“
und „Gemeinde St. Peter und Paul
Straelen

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße
- im Pfarrzentrum (Eingang unten),
Telefon 02839 225, Mail. stmari-
e n - w a c h t e n d o n k @ b i s t u m -
muenster.de. ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten:
Mittwoch 15.30 bis 17.30 Uhr
Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei:Bücherei: Öffnungszeiten: Mitt-
woch 16.30 bis 17.30 Uhr, Sonn-
tag 10.30 bis 11.30 Uhr.
Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:
Samstag, 24. Dezember, Heiliga-
bend - um 15.30 Uhr Krippenfeier
für Familien, 18 Uhr Einstimmung
durch den Musikverein, 18.30 Uhr
Christmette (Pfr. Stücker)
Sonntag, 25. Dezember, 1. Weih-

nachtstag - um 10 Uhr Hl. Messe
(Pfr. Hauser), 14 bis 17 Uhr offene
Kirche
Montag, 26. Dezember, 2. Weih-
nachtstag - um 9 Uhr Hl. Messe
(Pfarrer Stücker)
Donnerstag, 29. Dezember, um
8.30 Uhr Rosenkranzgebet & 9 Uhr
Hl. Messe in der alten Kirche
Samstag, 31. Dezember, um 18
Uhr Jahresabschlußmesse mit sa-
kramentalem Segen
Donnerstag, 5. Januar, um 8.30
Uhr Rosenkranzgebet & 9 Uhr Hl.
Messe in der alten Kirche
Sternsinger kSternsinger kSternsinger kSternsinger kSternsinger kommen ommen ommen ommen ommen Anfang JAnfang JAnfang JAnfang JAnfang Ja-a-a-a-a-

nuar wieder ins Hausnuar wieder ins Hausnuar wieder ins Hausnuar wieder ins Hausnuar wieder ins Haus
„Kinder stärken-Kinder schüt-
zen“ lautet das Motto der Stern-
singeraktion 2023. Eingeladen bei
der Aktion mitzumachen sind alle
Kinder ab dem 1 Schuljahr. Das
Vortreffen findet am 4. Januar um

15 Uhr im Pfarrheim Herongen
statt. Der Sternsingerrundgang ist
am 7. Januar ab 10 Uhr. (Treffen im
Pfarrheim um 9.30 Uhr). Die Vor-
abendmesse mit den Stersingern
ist am 7. Januar um 18 Uhr. Home-
page: www.st-marien-wwh.de

Evangelisches Pfarr- und Gemein-
debüro Straelen, Bahnstraße 23
www.evangelische-kirche-strae-
len-wachtendonk.de
Samstag, 24. Dezember - Heilig-Samstag, 24. Dezember - Heilig-Samstag, 24. Dezember - Heilig-Samstag, 24. Dezember - Heilig-Samstag, 24. Dezember - Heilig-
abendabendabendabendabend
15 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, ChristvesperChristvesperChristvesperChristvesperChristvesper mit Krippenspiel
„Gute Nachrichten“ mit Pfarrer
Christian Werner
17 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, ChristvesperChristvesperChristvesperChristvesperChristvesper mit besonderer
Musik mit Pf. Werner
22 Uhr - Johanneskirche, Christ-Christ-Christ-Christ-Christ-
mettemettemettemettemette mit besonderer Musik mit
Pfarrer Werner
Sonntag, 25. Dezember -Sonntag, 25. Dezember -Sonntag, 25. Dezember -Sonntag, 25. Dezember -Sonntag, 25. Dezember -

1.1.1.1.1.     WWWWWeihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstageihnachtstag
10.30 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Prädikantin Frau Zabel
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 26. 26. 26. 26. 26. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2.     WWWWWeih-eih-eih-eih-eih-
nachtstagnachtstagnachtstagnachtstagnachtstag
9 Uhr - Jona-Kirche, Gottesdienst
mit Prädikantin Frau Zabel
10.30 Uhr - Johanneskirche, Got-
tesdienst mit Prädikantin Frau
Zabel
Samstag, 31. Dezember -Samstag, 31. Dezember -Samstag, 31. Dezember -Samstag, 31. Dezember -Samstag, 31. Dezember -
SilvesterSilvesterSilvesterSilvesterSilvester
16 Uhr - Jona-Kirche, Gottesdienst
zum Altjahresabend mit Abend-
mahl und Taizé-Liedern mit Pfar-
rerin Ulrike Stürmlinger
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Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen VVVVVerererereran-an-an-an-an-
staltungen:staltungen:staltungen:staltungen:staltungen:
GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und
Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
donnerstags 16.30 bis 17 Uhr und
samstags 17.30 bis 18 Uhr
Biblische Geschichten zum Biblische Geschichten zum Biblische Geschichten zum Biblische Geschichten zum Biblische Geschichten zum Anhö-Anhö-Anhö-Anhö-Anhö-
ren:ren:ren:ren:ren:
Auf unserer homepage:
www.evangelische-kirche-strae-
len-wachtendonk.de
Bitte vormerken:Bitte vormerken:Bitte vormerken:Bitte vormerken:Bitte vormerken:
Freitag, 6. Januar 2023Freitag, 6. Januar 2023Freitag, 6. Januar 2023Freitag, 6. Januar 2023Freitag, 6. Januar 2023

20 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, Kulturring Straelen lädt einKulturring Straelen lädt einKulturring Straelen lädt einKulturring Straelen lädt einKulturring Straelen lädt ein
zum Neujahrskonzertzum Neujahrskonzertzum Neujahrskonzertzum Neujahrskonzertzum Neujahrskonzert mit Lea
Brückner & Gábor Ladányi
Die national und international
bekannte Geigerin Lea Brückner
tritt zusammen mit Gábor Ladá-
nyi, einem Virtuosen an der Gitar-
re, an diesem Abend auf. Einlass
19.30 Uhr, Eintritt: 17 Euro im Vor-
verkauf oder an der Abendkasse;
für Mitglieder des Kulturringes
Straelen:13 Euro
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
09.01.2023 um 10 Uhr09.01.2023 um 10 Uhr09.01.2023 um 10 Uhr09.01.2023 um 10 Uhr09.01.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
VVVVVermietungenermietungenermietungenermietungenermietungen

Wohnung /-enWohnung /-enWohnung /-enWohnung /-enWohnung /-en
Altengerechtes Altengerechtes Altengerechtes Altengerechtes Altengerechtes WG-Zimmer zuWG-Zimmer zuWG-Zimmer zuWG-Zimmer zuWG-Zimmer zu
vermietenvermietenvermietenvermietenvermieten

ca 20qm, gesamter Wohnbereich
160qm, Aufzug vorhanden, schöne
Küche, ländliche Umgebung, WM inkl.
Strom 700,- €, Mieter/in ab 50 Jahre
aufwärts. Tel.: 0174/2384828

Tierliebe
Eine gute Tat zu Weihnachten
Die Weihnachtszeit ist für viele
Menschen ein Anlass für gute Ta-
ten - gern werden gemeinnützige
Organisationen mit einer Spende
unterstützt. Unter dem Motto
„Stecken Sie andere mit Ihrer Tier-
liebe an“ zeigt die Welttierschutz-
gesellschaft darüber hinaus eine
weitere Möglichkeit des Helfens
auf: eine eigene Spendenaktion
im Freundes- oder Kolleg*innen-
Kreis.
Option 1: Spenden statt schenkenOption 1: Spenden statt schenkenOption 1: Spenden statt schenkenOption 1: Spenden statt schenkenOption 1: Spenden statt schenken
„Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft“, heißt es zu Recht:
Eine schöne Möglichkeit ist es
daher, um Spenden für einen ge-
meinnützigen Zweck statt um
materielle Geschenke zu bitten.
Im Dialog mit der Organisation
der Wahl lässt sich zum Beispiel
ein Stichwort festlegen, das bei
jeder Überweisung angegeben

schutzgesellschaft zum Beispiel
auf folgender Website:
welttierschutz.org/ unternehmen.
Option 3: Facebook-Spendenak-Option 3: Facebook-Spendenak-Option 3: Facebook-Spendenak-Option 3: Facebook-Spendenak-Option 3: Facebook-Spendenak-
tiontiontiontiontion
Organisationen, die auf Facebook
aktiv sind, haben auf ihren Profil-
seiten einen Menüpunkt „Spen-
denaktionen“. Dort können Inter-
essierte einfach ein Bild auswäh-
len und den Spendenbedarf be-
schreiben und binnen Minuten
alle persönlichen Kontakte über
das Spendenanliegen informie-
ren. Wichtig zu wissen: Organisa-
tionen wie die Welttierschutzge-
sellschaft sind auch bei Facebook
als gemeinnützig registriert, so-
dass alle Spenden ohne Abzug di-
rekt übermittelt werden.
Option 4: Privat verkaufen, ErlösOption 4: Privat verkaufen, ErlösOption 4: Privat verkaufen, ErlösOption 4: Privat verkaufen, ErlösOption 4: Privat verkaufen, Erlös
spendenspendenspendenspendenspenden
Aussortierte Kleidung, alte Elek-

tronikartikel oder selbst herge-
stellte Handwerkskunst? Wer sol-
che Artikel zum Beispiel im Be-
kanntenkreis oder auf Onlinepor-
talen zum Verkauf anbietet, kann
dies mit dem Hinweis versehen,
dass ein Teil der Erlöse an eine
Organisation gespendet wird. So
generieren Sie wertvolle Hilfe und
erhöhen möglicherweise auch die
Bereitschaft von Interessierten für
Ihre Artikel.
Für Fragen zu Ihrer eigenen Spen-
denaktion zugunsten der Welt-
tierschutzgesellschaft kontaktie-
ren Sie gern den Verein.
Die gemeinnützige Organisation
bietet Tierhilfe durch mehr als 30
Projekte weltweit für Streuner-,
Nutz- und Wildtiere.
Weitere Informationen:
www.welttierschutz.org/helfen
(akz-o)

werden kann. So
wird der Erfolg der
eigenen Spenden-
aktion auch mess-
bar.
Option 2:Option 2:Option 2:Option 2:Option 2: Im Unter Im Unter Im Unter Im Unter Im Unter-----
nehmen werbennehmen werbennehmen werbennehmen werbennehmen werben
Viele Unternehmen
engagieren sich
insbesondere rund
um Weihnachten
gemeinnützig und
werben dafür im
Kreise der Beleg-
schaft. Das ist eine
gute Möglichkeit,
auch das eigene
Herzensthema ins
Gespräch zu brin-
gen. Unterstützung
in Form von Infor-
mat ionsmater ia-
lien stellen Organi-
sationen gerne be-
reit; die Welttier-

Foto: pexels.com/akz-oFoto: pexels.com/akz-oFoto: pexels.com/akz-oFoto: pexels.com/akz-oFoto: pexels.com/akz-o
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Freitag, 23. DezemberFreitag, 23. DezemberFreitag, 23. DezemberFreitag, 23. DezemberFreitag, 23. Dezember
NiedertorNiedertorNiedertorNiedertorNiedertor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Niedertor 3, 47929 Grefrath (Oedt), 02158/6078

Samstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. DezemberSamstag, 24. Dezember
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke e e e e Antwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener Platz
Antwerpener Platz 1, 47623 Kevelaer, 02832-9893900

Sonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. DezemberSonntag, 25. Dezember
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken (Nieukerk), 02833/2203

Montag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. DezemberMontag, 26. Dezember
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Klosterstr. 13, 47638 Straelen, 02834/2012

Dienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. DezemberDienstag, 27. Dezember
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Mittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. DezemberMittwoch, 28. Dezember
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Str. 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Donnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. DezemberDonnerstag, 29. Dezember
Herzog Herzog Herzog Herzog Herzog ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gelderstraße 28, 47608 Geldern, 028311346560

Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Str. 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstr. 22a, 47608 Geldern (Veert), 02831/5081

Sonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. Januar
Glocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-Apotheke
Hauptstr. 14, 41334 Nettetal (Hinsbeck), 02153/2561

Montag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. Januar
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken (Nieukerk), 02833/2203

Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Klosterstr. 13, 47638 Straelen, 02834/2012

Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Str. 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Sonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. Januar
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastr. 1, 47608 Geldern, 02831/87277

Montag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. Januar
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Str. 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Dienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. Januar
Sebastian-ApothekeSebastian-ApothekeSebastian-ApothekeSebastian-ApothekeSebastian-Apotheke
Friedenstr. 61, 41334 Nettetal (Lobberich), 02153 915550

Mittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. Januar
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Donnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. Januar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken (Nieukerk), 02833/2203

Freitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. Januar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Klosterstr. 13, 47638 Straelen, 02834/2012

Samstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. Januar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hohe Str. 15, 47929 Grefrath (47929 Grefrath), 02158/2346

Sonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. Januar
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Angaben ohne Gewähr

116 116:116 116:116 116:116 116:116 116:     WWWWWer ker ker ker ker kennt diese Num-ennt diese Num-ennt diese Num-ennt diese Num-ennt diese Num-
mer?mer?mer?mer?mer?
Der positive Trend hält an: Fast 40
Prozent der Bundesbürger geben
an, den Sperr-Notruf 116 116 zu
kennen, so die neuesten Ergeb-
nisse der aktuellen Marktfor-
schung. Somit ist der Bekannt-
heitsgrad der 116 116 in den letz-
ten vier Jahren um neun Prozent
gestiegen. Wie schon in den Vor-
jahren zeigt sich, dass Menschen
mit zunehmendem Alter eher ver-
traut sind mit dem Sperr-Notruf.
Allerdings wird durch die Umfra-
ge auch klar, dass manche den
Sperr-Notruf 116 116 weiterhin
nicht von der Rufnummer 116 117,
der Kassenärztlichen Vereini-
gung, unterscheiden können.
Zahlungskarten wie girocards
oder Kreditkarten, Personalaus-
weise, Online-Banking und SIM-
Karten - all diese können über
die 116 116 gesperrt werden. Für
Verbraucher ist die Nutzung des

Sperr-Notrufs unkompliziert, denn
eine Registrierung oder Anmel-
dung ist nicht nötig. Der Service
ist zudem kostenlos, ein Anruf bei
der 116 116 aus dem deutschen
Festnetz ist gebührenfrei, aus dem
Mobilnetz und aus dem Ausland
können Gebühren anfallen. Wer
möchte, kann sich auch die kos-
tenlose Sperr-App herunterladen:
Hier können die Daten der Zah-
lungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch
diese Applikation gewährt.
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Auf den Spuren der Neandertaler
Die Oberstufe des Städtischen Gymnasiums Straelen erlebt die Evolution hautnah

In der SteinzeitwerkstattIn der SteinzeitwerkstattIn der SteinzeitwerkstattIn der SteinzeitwerkstattIn der Steinzeitwerkstatt

,,Leuchtende Momente im November“
Vorleseprojekt von Caritas und Gymnasium im Marienpark

Workshop HumanevolutionWorkshop HumanevolutionWorkshop HumanevolutionWorkshop HumanevolutionWorkshop Humanevolution

Am 6. Dezember fuhr der Biologie
Leistungskurs der Q2 des SGS zu-
sammen mit einigen
Schüler*innen des Grundkurses
ins Neandertal.
Auf dem Programm standen ne-
ben einer Fachführung „Human-
evolution“ im Museum auch ein
Workshop zum Thema „Human-
fossilien“ (Schädel) in der Stein-
zeitwerkstatt. Zunächst wurden
den Schüler*innen an ausgewähl-
ten Stationen die aktuellen Er-
kenntnisse der Menschheitsent-
wicklung sehr eindrücklich und an-
schaulich vermittelt. Fossile
Zahn- und Schädelabgüsse, Werk-
zeuge, Übersichtskarten und Der-
moplastiken menschlicher Ver-
wandtschaft der letzten 2 Mio.
Jahre machten die menschliche
Evolutionsgeschichte für die
Schüler*innen nachvollziehbar
und verständlich. Sogar die neues-
ten Forschungsergebnisse des

Paläogenetikers Svante Pääbo
(Medizinnobelpreis 2022, Ent-
schlüsselung des Neandertaler-
Genoms, Fachgebiet evolutionä-
re Anthropologie) wurden in der
Führung nicht unerwähnt gelas-
sen. So besitzen wir alle ca. 2
Prozent Neandertal-DNA. Pääbo
fand heraus, dass bestimmte Ne-
andertaler-Gene im Zusammen-
hang mit einer Covid-19-Immuni-
tät stehen.
Zudem konnten die Schüler*innen
feststellen, dass es trotz vieler
Ähnlichkeiten markante Unter-
schiede im Körperbau und der
Schädelanatomie zwischen dem
heutigen Menschen (Homo sapi-
ens sapiens) und dem Neanderta-
ler (Homo neanderthalensis) gibt.
In einem anschließenden Work-
shop sortierten die Schüler*innen
in Kleingruppen fossile Homini-
nen-Schädel nach morphologi-
schen Kriterien unter Berücksich-

tigung weiterer Disziplinen wie
der Paläogenetik, Altersdatierung
und Umweltrekonstruktion in ei-
nen möglichen Stammbaum. Die
Schüler*innen argumentierten
ihre Zuordnung äußerst kompe-
tent unter Verwendung der neu

erlernten Fachterminologie. Ab-
schließend waren sich die
Schüler*innen einig: Es war eine
spannende und empfehlenswerte
Exkursion, die sich nicht nur im
Hinblick auf das Abitur sehr ge-
lohnt hat.

„Leuchtende Momente“ - Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums lesen für die Seniorinnen„Leuchtende Momente“ - Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums lesen für die Seniorinnen„Leuchtende Momente“ - Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums lesen für die Seniorinnen„Leuchtende Momente“ - Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums lesen für die Seniorinnen„Leuchtende Momente“ - Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums lesen für die Seniorinnen
und Senioren Geschichten und Märchen vor. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaerund Senioren Geschichten und Märchen vor. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaerund Senioren Geschichten und Märchen vor. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaerund Senioren Geschichten und Märchen vor. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaerund Senioren Geschichten und Märchen vor. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Schülerinnen des Religion-Grund-
kurses der Q1 sowie Fünfklässle-
rinnen des Städtischen Gymnasi-
ums besuchten die Tagespflege
Straelen des Caritasverbands Gel-
dern-Kevelaer und sorgten für
„Leuchtende Momente“ in der
dunklen Jahreszeit. Das gleichna-
mige, gemeinsame Projekt von
Caritas und Gymnasium brachte
Gedichten, Märchen und Spiele
zu den Seniorinnen und Senioren.

Vorab wurden im Religionsunter-
reicht passende Märchen und
Gedichte herausgesucht und ein-
geübt. Zusätzlich brachten die
Mitarbeitenden der Tagespflege
des Marien-Hauses weitere Ideen
ein und ermöglichten den Schü-
lerinnen Zugang zu weiteren Spie-
len sowie Sprichwörterrätseln.
Die Freude in der Senioreneinrich-
tung war groß. In Kleingruppen
wurden die Geschichte und Ge-

dichte vorgetragen. Am zweiten
Tag, an dem die Schülerinnen und
schon freudig erwartet wurden,
spielten Alt und Jung fleißig Spie-
le und ein Sprichwortquiz. „Es
herrschte eine gute Stimmung
zwischen den Senioren und Schü-
lerinnen - es wurde viel gelacht
und sich unterhalten“, berichtet
Daniela Hoppmanns, Leiterin der
Tagespflege. Das Projekt „Leuch-
tende Momente“ war auch für die

Gymnasiastinnen ein besonderes
Erlebnis. „Es war eine interes-
sante und schöne Erfahrung, da
ich in den Austausch mit demen-
ten und motorisch eingeschränk-
ten Personen kam. Sowohl für uns
als auch für die Senioren war es
eine schöne Abwechslung des All-
tags“, berichtet die 16-jährige Lia.
Dem stimmt auch die gleichaltrige
Maline zu: „Die zwei Tage mit den
Senioren haben wirklich Spaß ge-
macht. Ich würde es gerne nochmal
machen, auch in meiner Freizeit“.
Großes Lob gab es von der Senio-
reneinrichtung für das Engagement
der Schülerinnen. Auch Sabrina
Klink und Manuela Diepers-Gasch,
Initiatorinnen seitens der Caritas,
sind mit dem Projektverlauf mehr
als zufrieden: „Toll, was die Mäd-
chen auf die Beine gestellt haben -
die Freude der Seniorinnen und
Senioren konnte man an ihren Au-
gen ablesen.“ Ein großes Wieder-
sehen gab es bei der Abschlussver-
anstaltung mit einem Pizzaessen
und einer Lesung der Autorin Jas-
min Jülicher - und die Schulbüche-
rei des Gymnasiums durfte sich zu
Dank über ein fein geschnürtes
Bücherpaket freuen.


